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Pressemitteilung    

SoFFin legt Barabfindung für HRE-Minderheitsaktionäre  
auf 1,30 Euro je Aktie fest 

• Außerordentliche Hauptversammlung für 5. Oktober geplant 
 
München, 21. August 2009 – Der Finanzmarktstabilisierungsfonds - FMS 
("SoFFin") hat die Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der Hypo Real 
Estate Holding AG auf 1,30 Euro je Stückaktie festgelegt. Das hat der SoFFin 
der HRE am 21. August 2009 in einem konkretisierten Übertragungsverlangen 
mitgeteilt. 
 
Der SoFFin hält 90 Prozent der Anteile an der HRE. Nach Erreichen dieser 
Schwelle hatte der SoFFin am 8. Juni 2009 das Verlangen an die HRE ge-
richtet, die Hauptversammlung der HRE über die Übertragung der Aktien der 
übrigen Aktionäre der HRE auf den SoFFin gegen Gewährung einer ange-
messenen Barabfindung nach § 327a ff. Aktiengesetz in Verbindung mit § 12 
Abs. 4 Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz beschließen zu 
lassen. Diese Hauptversammlung ist für den 5. Oktober 2009 geplant. 
 
 
Pressekontakt:  
 
Walter Allwicher , +49 (0)89 203007 787, walter.allwicher@hyporealestate.com 
Oliver Gruß , +49 (0)89 203007 781, oliver.gruss@hyporealestate.com 


